
 

Achtung! Die Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Die angegebenen Daten waren zum Zeitpunkt der Recherche gemäß der angegebenen Quellen aktuell, können sich 
jedoch in der Zwischenzeit durch eine neue Rechtslage verändert haben. 
   

 

Ukraine 
Stammkapital 

Das Mindestkapital einer GmbH beträgt das 100-fache eines Mindestmonatsgehaltes, das sind ca. 
EUR 6.860. Innerhalb eines Jahres ab Gründung muss das gesamte Stamm-/Satzungskapital in 
Form von Sacheinlagen bzw. Geldmitteln  eingebracht werden. Mindestens 50 % des Stamm-
/Gründungskapitals sind noch vor der Registrierung auf ein provisorisches Konto der Hausbank 
einzuzahlen.   

 

Registrierung eines Unternehmens 

Niederlassungen ausländischer Firmen werden, wenn sie als Repräsentanzbüros geführt sind, 
beim Wirtschaftsministerium, wenn es eigenständige Gesellschaften sind, bei der örtlich 
zuständigen Bezirksadministration angemeldet. Daneben gibt es ein ukraineweites Firmenbuch, 
das sogenannte einheitliche Register juristischer Personen und Einzelunternehmer.  

 

Dokumente für die Registrierung 

Für die Registrierung sind folgende Dokumente beizubringen: 

• Aktueller Firmenbuchauszug des ausländischen Mutterunternehmens 

• Zwei Vollmachten des Unternehmens: eine für den Vertreter des ausländischen 
Unternehmens, die zweite für den mit der Registrierung beauftragten Rechtsanwalt; 
alternativ eine Vollmacht mit Untervollmacht  

• Beschluss des Direktoriums der Muttergesellschaft zur Gründung eines Unternehmens in 
der Ukraine 

• Empfehlungsschreiben der Hausbank 

 

Des weiteren werden benötigt: 

• Bestätigung über den Sitz des Unternehmens in Form der Kopie eines 
Mietvertrages/Kaufvertrages 

• Beleg über Einzahlung der Registrierungsgebühr 

• Beleg über Einzahlung des Stammkapitals/Gründungskapitals 

• Der Gesellschaftervertrag ist zur Gründung nicht mehr notwendig, es genügt die Satzung 

 

Die Registrierung erfolgt bei der jeweiligen Bezirksadministration. Für die Registrierung empfiehlt 
sich die Einschaltung eines versierten Rechtsanwaltes, der den Registrierungsvorgang 
(Registrierungszertifikat, statistische Nummer, Registrierung bei der örtlichen Steuerbehörde, 
Firmenstempel, Eröffnung der Bankkonten) in ca. drei bis 4 Wochen abwickeln kann. 

WKO, „Ukraine - Firmengründung und Steuern“, 5.11.2008: 

http://webshop.wko.at/index.php?idp=59&idpm=101&idpd=371 

 

 


